
1. Der Gemeinderat beschließt die angewandten Bewertungsrichtlinien der Stadt 

Weinstadt. 

 

2. Der Gemeinderat stellt die Eröffnungsbilanz der Stadt Weinstadt zum 01.01.2018 mit 

einer Bilanzsumme von 183.184.825,42 EUR fest.  

 

3. Der Gemeinderat beschließt, dass die aus der örtlichen und überörtlichen Prüfung 

hervorgehenden, noch notwendigen Korrekturen, spätestens mit dem dritten 

Jahresabschluss nach der überörtlichen Prüfung vorgenommen warden. 

 


